
 
 
 
VSVI- Seminar "Barrierefreie Mobilität"
am 2. Juli 2014 in Friedberg
 
 
 
Anwendung der Normen und Regelwerke in Hessen
 
Mit dem Hessischen Leitfaden "Unbehinderte Mobilität" 
gesetzlichen Vorgaben der Barrierefreiheit im öffentlichen Verkehrsraum 
und Beschreibungen konkret für ein Flächenland 
Orientierungshilfe der neueren Generation von barrierefreien Verkehrsanlagen
kommunaler Ebene. Inzwischen
FGSV die "Hinweise für barrierefreie Verkehrsanlagen HBVA
Normenausschuss Medizin die DIN 32984
als Entwurf vor. 
 
Damit verfügen die Planerinnen und Planer 
Straßenentwurf zur Anwendung herangezogen werden können.
zwangsläufig Fragen zur Verbindlichkeit der Regelwerke
 

·  welche Vorgabe gilt denn nun?
·  ortsspezifische Lösung 
·  Ausgestaltung barrierefreier Anlagen 

Widersprüchen zwischen den Regelwerken und Normen
 
 

 
 
Die neu herausgegebene DIN
Verkehrsanlagen HBVA" der FGSV 
"Unbehinderte Mobilität" und können 
grundsätzlich nicht in Widerspruch zum Hessischen Leitfaden. 
den Regelwerken und - bezogen auf die Unterschiede und Wichtungen 
von Hessen Mobil nach Einführung der in 2011 erschienenen Regelwerke. 

  

Seminar "Barrierefreie Mobilität"  
 

Anwendung der Normen und Regelwerke in Hessen 

Leitfaden "Unbehinderte Mobilität" wurde 2007 der Anfang
Barrierefreiheit im öffentlichen Verkehrsraum mit Musterlösungen 

und Beschreibungen konkret für ein Flächenland zu definieren. Er war jahrelang die einzige 
Orientierungshilfe der neueren Generation von barrierefreien Verkehrsanlagen

nzwischen liegen von der Forschungsgesellschaft für Straßenwesen 
"Hinweise für barrierefreie Verkehrsanlagen HBVA (Ausgabe 2011)

die DIN 32984 (2011) sowie die DIN18040-3 seit dem Mai 

verfügen die Planerinnen und Planer gleich über mehrere Planungshilfen, die beim 
Straßenentwurf zur Anwendung herangezogen werden können. In der Praxis ergeben sich 

n zur Verbindlichkeit der Regelwerke: 

gilt denn nun? 
spezifische Lösung oder Regellösung? 

usgestaltung barrierefreier Anlagen im Detail bei einzelnen Unterschiede
zwischen den Regelwerken und Normen.  

herausgegebene DIN-Norm 32984 sowie die "Hinweise für barrierefreie
Verkehrsanlagen HBVA" der FGSV ergänzen die Empfehlungen des Leitfadens 
"Unbehinderte Mobilität" und können ebenfalls dem Straßenentwurf dienen
grundsätzlich nicht in Widerspruch zum Hessischen Leitfaden. Erläutert wird der Umgang mit 

bezogen auf die Unterschiede und Wichtungen 
von Hessen Mobil nach Einführung der in 2011 erschienenen Regelwerke. 

 

Armin Schulz 

Anfang gemacht, die 
mit Musterlösungen 

Er war jahrelang die einzige 
Orientierungshilfe der neueren Generation von barrierefreien Verkehrsanlagen auf 

on der Forschungsgesellschaft für Straßenwesen 
(Ausgabe 2011)" und vom 

3 seit dem Mai 2013 

über mehrere Planungshilfen, die beim 
In der Praxis ergeben sich 

Unterschieden und 

 

Norm 32984 sowie die "Hinweise für barrierefreie 
die Empfehlungen des Leitfadens 

dienen. Sie stehen 
Erläutert wird der Umgang mit 

bezogen auf die Unterschiede und Wichtungen - die Festlegungen 
von Hessen Mobil nach Einführung der in 2011 erschienenen Regelwerke.  



 

Der Leitfaden "Unbehinderte Mobilität" in Verbindung mit dem in 2010 herausgegebenen 
Erfahrungsbericht bildet das wirkungsvollste Instrument für die einheitliche Gestaltung in 
Hessen. Diese ist gerade für die schwächsten Verkehrsteilnehmer wichtig. Der Leitfaden 
sieht als Vorzugsvariante die Nullabsenkung kombiniert mit Bodenindikatoren vor, d.h. eine 
getrennte Führung für seh- und gehbehinderte Menschen mit den jeweils für sie optimierten 
Bedingungen. Diese Vorzugsvariante war im Jahr 2008 mit dem Deutschen Blinden- und 
Sehbehindertenverband DBSV in einer Vereinbarung festgehalten worden. Es gibt aus 
unserer Sicht keinen Anlass, diese Vereinbarung aufzuheben. 
Bei einem möglichen Verzicht auf den Leitfaden würde der in Hessen über Jahre aufgebaute 
Konsens zwischen Land, Kommunen, Betroffenen Verbänden, Verkehrsverbünden und 
Reha-Lehrer/innen beendet.  
 
 
Der Leitfaden "Unbehinderte Mobilität" soll deshalb weiterhin die maßgebliche 
Orientierungshilfe für Hessen bleiben. Hessen hält an dem Ziel fest, barrierefreie 
Verkehrsanlagen für die schwächsten Verkehrsteilnehmer nach einheitlichen Standards 
umzusetzen.  


